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 feststellend, dass im Berichtszeitraum die dritte vereinbarte 
Phase der Rückverlegung der israelischen Armee nicht durch-
geführt wurde und dass es zu gravierenden Einfällen in die un-
ter voller Kontrolle der Palästinensischen Behörde stehenden 
Gebiete kam, 

 besorgt über die anhaltende Verletzung der Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Israel, 
insbesondere über die Anwendung der kollektiven Bestrafung, 
die Abriegelung von Gebieten, die Annexion von Land und die 
Errichtung von Siedlungen, sowie über die Maßnahmen, die Is-
rael nach wie vor zur Änderung des Rechtsstatus, der geografi-
schen Beschaffenheit und der demografischen Zusammenset-
zung des besetzten palästinensischen Gebiets einschließlich Je-
rusalems ergreift, 

 zutiefst besorgt über die tragischen Ereignisse seit dem 
28. September 2000, die zahlreiche Tote und Verletzte, zumeist 
unter den Palästinensern, gefordert haben, über die schweren 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Personen und Gü-
tern sowie die weit verbreiteten Zerstörungen, namentlich von 
Agrarland, 

 überzeugt von der positiven Wirkung einer vorübergehen-
den internationalen beziehungsweise ausländischen Präsenz in 
dem besetzten palästinensischen Gebiet auf die Sicherheit und 
den Schutz des palästinensischen Volkes, 

 sowie überzeugt von der Notwendigkeit einer Überwachung 
unter Einschaltung Dritter, um den Parteien bei der Umsetzung 
der Empfehlungen des Scharm-esch-Scheich-Ermittlungsaus-
schusses behilflich zu sein, 

 denjenigen Ländern ihren Dank für ihren positiven Beitrag 
bekundend, die sich an der Vorübergehenden internationalen 
Präsenz in Hebron beteiligt haben, 

 überzeugt von der Notwendigkeit der vollinhaltlichen 
Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats 904 (1994), 
1073 (1996) und 1322 (2000), 

 1. stellt fest, dass alle Maßnahmen, welche die Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalems unter Verletzung der einschlägigen 
Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten86 und unter 
Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gül-
tigkeit besitzen; 

 2. verlangt, dass die unter Verletzung des Vierten Genfer 
Abkommens von 194986 ergriffenen Maßnahmen, einschließ-
lich der Praxis außergerichtlicher Tötungen, unverzüglich ein-
gestellt werden; 

 3. verurteilt die Gewalthandlungen, insbesondere die 
Anwendung übermäßiger Gewalt durch israelische Truppen 
gegen palästinensische Zivilpersonen, die viele Tote und eine 

große Zahl von Verletzten gefordert und zu massiven Zerstö-
rungen geführt haben; 

 4. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Prakti-
ken und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des pa-
lästinensischen Volkes verletzen; 

 5. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Un-
versehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets 
zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gü-
tern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Beschrän-
kungen für die Einreise nach und die Ausreise aus Ost-
Jerusalem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den üb-
rigen Teilen der Welt zu gewährleisten; 

 6. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf, alle 
Grundfreiheiten des palästinensischen Volkes uneingeschränkt 
zu achten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/63 
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87 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, 
Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien, 
Oman, Palästina, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Syrische Arabische 
Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate. 
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56/63. Der besetzte syrische Golan 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen88, 

 zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte sy-
rische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer Be-
setzung befindet, 

 unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981, 

 sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 55/134 vom 8. Dezember 2000, 

 nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär 
gemäß Resolution 55/134 vorgelegt hat89, 

 unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen, 
in denen sie Israel unter anderem aufforderte, seine Besetzung 
der arabischen Gebiete zu beenden, 

 erneut die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels vom 
14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen Go-
lan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Ver-
waltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses 
Gebiets geführt hat, 

 erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb nach 
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Na-
tionen, unzulässig ist, 

 sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten90 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet, 

 eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14. Juni 1967, 

 mit Genugtuung über die Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der 
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. Novem-
ber 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Ver-
wirklichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften 
Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess bei allen Ver-
handlungen ins Stocken geraten ist, 

 1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlä-
gigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan Folge 
zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats, worin der Rat unter anderem beschloss, dass der 
Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht, 
seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen, 
null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist, und 

 
88 Siehe A/56/428 und Add.1 sowie A/56/491. 
89 A/56/219. 
90 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluss 
umgehend rückgängig macht; 

 2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äuße-
ren Erscheinungsbildes, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des be-
setzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von 
Siedlungen zu unterlassen; 

 3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der 
Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Erschei-
nungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Go-
lan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Verlet-
zung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten90 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben; 

 4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den sy-
rischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israeli-
sche Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise auf-
zuzwingen, und von Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Be-
völkerung des besetzten syrischen Golan abzulassen; 

 5. missbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten durch Israel; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der ge-
nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und 
-handlungen anzuerkennen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTIONEN 56/64 A und B 

56/64. Informationsfragen 

Resolution A 
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INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT 

 Die Generalversammlung, 

 Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses92, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs über Informationsfragen93, 

 
91 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Infor-
mationsausschuss vorgelegt. 
92 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 21 (A/56/21); und ebd., Beilage 21 A (A/56/21/Add.1).  
93 A/56/411. 
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